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AH-2676, Arbeitsrichtlinie Embargo Birma/Myanmar 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie AH-2676 (Arbeitsrichtlinie Embargo Birma/Myanmar) stellt einen 

Auslegungsbehelf zu den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen 

dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.  

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

Bundesministerium für Finanzen, 29. April 2008 
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1. Rechtsgrundlage 

Verordnung (EU) Nr. 401/2013 des Rates vom 3. Mai 2013 über restriktive Maßnahmen 

gegen Myanmar/Birma und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 194/2008 des Rates 

vom 25. Februar 2008. 

2. Ausfuhr von zur internen Repression verwendbaren 

Ausrüstungen 

2.1. Ausfuhrverbot 

Gemäß Art. 2 Abs. 1 VO (EU) Nr. 401/2013 ist es verboten, die im Anhang I der VO (EU) Nr. 

401/2013 aufgeführten Ausrüstungen mit oder ohne Ursprung in der Gemeinschaft, die zur 

internen Repression verwendet werden können, unmittelbar oder mittelbar an natürliche 

oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Birma/Myanmar oder zur 

Verwendung in Birma/Myanmar zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

Beispiel: 

Gekennzeichnet ist Unterposition 8705 90 90: 

"Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, ihrer Beschaffenheit nach nicht hauptsächlich 
zur Personen- oder Güterbeförderung bestimmt" (Hinweis: Andere als vorher in den 
Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur taxativ angeführte). 

Durch Fußnoten aus Unterposition 8705 90 90 beschrieben und der Maßnahme 
unterliegend: 

"Mit einem Wasserwerfer ausgerüstete Fahrzeuge, besonders konstruiert oder 
geändert zum Zwecke der Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen." 

2.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen 

Informationen vorliegen (zB Mitteilung über Genehmigungspflicht in besonderen Fällen) - als 

nicht dieser Maßnahme unterliegend angesehen. 

Die zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften über Verbote, Genehmigungspflichten, 

Strafsanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften usw. werden dadurch aber in keiner 

Weise berührt. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3079500&ida=VO1942008&gueltig=20100920&hz_id=3079500
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=2&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonAnhang=I
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonAnhang=I
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2.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode Y920 ("Andere Waren 

als in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt") zu verwenden. 

2.2.3. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

2.3. Ausfuhrmöglichkeit mit Ausfuhrgenehmigung 

(1) Gemäß Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a VO (EU) Nr. 401/2013 kann der Verkauf, die Lieferung, 

die Weitergabe oder die Ausfuhr der zu interner Repression verwendbaren Ausrüstung trotz 

des Verbotes nach Abschnitt 2.1. genehmigt werden, wenn die betreffenden Ausrüstungen 

ausschließlich humanitären oder Schutzzwecken dienen oder für Programme der Vereinten 

Nationen, der Europäischen Union und der Gemeinschaft zum Aufbau von Institutionen oder 

für Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union und der Vereinten Nationen 

bestimmt sind. 

(2) Gemäß Art. 4 Abs. 2 Buchstabe b VO (EU) Nr. 401/2013 kann der Verkauf, die Lieferung, 

die Weitergabe oder die Ausfuhr der zu interner Repression verwendbaren Ausrüstung trotz 

des Verbotes nach Abschnitt 2.1. genehmigt werden, wenn es sich dabei um 

Minenräumgeräte und Material für Minenräumaktionen handelt. 

(3) Für bereits stattgefundene Aktivität gemäß den Absätzen 1 und 2 werden nachträglich 

keine Genehmigungen erteilt. 

(4) In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer erklären, dass für die Ausfuhrgüter eine 

gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode C052 

("Ausfuhrgenehmigung für Waren und Technologien, die Einschränkungen unterliegen") zu 

verwenden - außerdem ist die Nummer der Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im 

Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 4.6.3. 

2.4. Ausfuhrmöglichkeit ohne Ausfuhrgenehmigung 

Gemäß Art. 2 Abs. 2 VO (EU) Nr. 401/2013 gilt das Ausfuhrverbot nicht für Schutzkleidung, 

einschließlich Körperschutzwesten und Militärhelmen, die vom Personal der Vereinten 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4&dz_VonAbsatz=2&dz_VonBuchstabe=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4&dz_VonAbsatz=2&dz_VonBuchstabe=b
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=2&dz_VonAbsatz=2
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Nationen, der Europäischen Union, der Gemeinschaft oder ihrer Mitgliedstaaten, von 

Medienvertretern, von humanitärem Hilfspersonal und Entwicklungshilfepersonal sowie 

dazugehörigem Personal ausschließlich zum persönlichen Gebrauch vorübergehend nach 

Birma/Myanmar ausgeführt wird. 

In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer erklären, dass er für die Ausfuhrgüter die 

Ausnahme in Anspruch nimmt und dass die Ausnahme zutrifft. In e-Zoll ist dazu der 

Dokumentenartencode Y921 ("Von dem Verbot ausgenommene Waren") zu verwenden. 

2A. Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 

2A.1. Ausfuhrverbot 

2A.1.1. Ausfuhrverbot von Waren, die ganz oder teilweise für militärische 

Zwecke bestimmt sein könnten 

(1) Gemäß Art. 3a Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 ist es verboten, Güter mit 

doppeltem Verwendungszweck mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder 

mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Myanmar/Birma oder zur Verwendung in Myanmar/Birma zu verkaufen, zu liefern, zu 

verbringen oder auszuführen, wenn diese Güter ganz oder teilweise für militärische Zwecke 

oder für einen militärischen Endnutzer bestimmt sind oder bestimmt sein könnten. 

Hinweis: 

Als „Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck“ gelten die in 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 aufgeführten Güter und Technologien. 

(2) Handelt es sich bei dem Endnutzer um Streitkräfte von Birma/Myanmar, so gelten alle 

von diesen beschafften Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck als für 

militärische Zwecke bestimmt. 

(3) Gemäß Art. 3a Abs.6 der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 gilt das Verbot nicht für 

Schutzkleidung, einschließlich Körperschutzwesten und Militärhelmen, die vom Personal der 

Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder ihrer Mitgliedstaaten, von 

Medienvertretern, humanitärem Hilfspersonal und Entwicklungshilfepersonal sowie 

dazugehörigem Personal ausschließlich zum persönlichen Gebrauch vorübergehend nach 

Myanmar/Birma ausgeführt wird. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=3a&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3060000&ida=VO4282009&gueltig=20180503&hz_id=3060000&dz_VonAnhang=I
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100
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 (4) Gemäß Art. 4g der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 ist es verboten, wissentlich und 

absichtlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Maßnahmen bezweckt 

oder bewirkt wird. 

2A.2. Ausfuhrmöglichkeit mit Ausfuhrgenehmigung 

Das Verbot nach Abschnitt 2A.1. gilt nicht für bestimmte eingeschränkte Zwecke (zB zum 

Zweck der Erfüllung von Verträgen, die vor dem 27. April 2018 geschlossen wurden oder von 

akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung eines solchen Vertrages erforderlich sind; für 

humanitäre oder Schutzzwecke udgl). In diesen Fällen kann die zuständige Behörde eine 

Genehmigung erteilen. 

Bei der Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck muss der 

Ausführer nachweisen, dass dafür eine gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist 

dazu der Dokumentenartencode „C052“ ("Ausfuhrgenehmigung für Waren und Technologien, 

die Einschränkungen unterliegen") zu verwenden - außerdem ist die Nummer der 

Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach der Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 4.6.3. 

2A.3. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2A.3.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter und Technologien aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit 

der Maßnahme gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine 

spezifischen Informationen vorliegen (zB Mitteilung über Genehmigungspflicht in besonderen 

Fällen) – als nicht dieser Maßnahme unterliegend angesehen. 

Die zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften über Verbote, Genehmigungspflichten, 

Strafsanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften usw. werden dadurch aber in keiner 

Weise berührt. 

2B. Ausfuhr von Ausrüstungen für das Überwachen und 

Abhören von Telefon und Internet 

2B.1. Ausfuhrverbot bei fehlender Ausfuhrgenehmigung 

(1) Gemäß Art. 3b Abs. 1 der VO (EU) Nr. 401/2013 ist es verboten, die im Anhang III der 

Verordnung (EU) 401/2013 aufgeführte Ausrüstung, Technologie oder Software (siehe 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4g
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=3b&dz_VonAbsatz=1
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Anlage 2) mit oder ohne Ursprung in der Union ohne vorherige Genehmigung durch die 

zuständige Behörde des Mitgliedstaats unmittelbar oder mittelbar an Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen in Myanmar/Birma oder zur Verwendung in 

Myanmar/Birma zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

(2) Gemäß Art. 4g der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 ist es verboten, wissentlich und 

absichtlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Maßnahmen bezweckt 

oder bewirkt wird. 

2B.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2B.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

(1) Werden Güter und Technologien zur Ausfuhr angemeldet, die in Unterpositionen der 

Kombinierten Nomenklatur einzureihen sind, die im TARIC keine Hinweise zur jeweiligen 

Maßnahme enthalten, gilt: 

- Bei der Ausfuhr-Zollabfertigung werden solche Güter und Technologien als nicht der 

Maßnahme unterliegend angesehen. Das gilt nicht, wenn spezifische Informationen 

vorliegen, zB Mitteilung über besondere Vorgangsweisen in Einzelfällen, Verbote für die 

betreffende Ware und ähnliches. 

(2) Wenn die Darstellung der Maßnahme im TARIC von den Rechtsgrundlagen für die zu 

beachtende Maßnahme abweicht, so gelten nur die der Maßnahme zugrunde liegenden 

Rechtsvorschriften. Somit können auch Güter und Technologien aus solchen Unterpositionen 

der Kombinierten Nomenklatur einem Ausfuhrverbot unterliegen. 

2B.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Werden Güter und Technologien zur Ausfuhr angemeldet, die in Unterpositionen der 

Kombinierten Nomenklatur einzureihen sind, die im TARIC Hinweise zur jeweiligen 

Maßnahme enthalten, gilt: 

- Wenn solche Güter und Technologien nicht den Beschreibungen in den Fußnoten zur 

angemeldeten Unterposition der Kombinierten Nomenklatur entsprechen, ist dieser 

Umstand in der Ausfuhranmeldung zu erklären. Die Erklärung erfolgt in e-Zoll unter 

Verwendung des Dokumentenartencodes „Y920“ ("Andere Waren als in den an die 

Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt"). Wird eine solche Erklärung nicht 

abgegeben, sind die angemeldeten Güter und Technologien so zu betrachten, als ob sie 

der Maßnahme unterliegen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4g
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2B.2.3. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

2B.3. Ausfuhrmöglichkeit mit Ausfuhrgenehmigung 

Gemäß Art. 3b Abs. 2 der VO (EU) Nr. 401/2013 können für Güter und Technologien des 

Anhangs III der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 Ausfuhrgenehmigungen erteilt werden. In 

der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer erklären, dass für die Ausfuhrgüter eine gültige 

Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode „C052“ 

("Ausfuhrgenehmigung für Waren und Technologien, die Einschränkungen unterliegen") zu 

verwenden. Außerdem ist die Nummer der Ausfuhrgenehmigung im Format nach 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 4.6.3. in der Ausfuhranmeldung anzuführen. 

2C. Zurverfügungstellung wirtschaftlicher Ressourcen 

2C.1. Ausfuhrverbot 

(1) Gemäß Art. 4a Abs. 2 VO (EU) Nr. 401/2013 dürfen den im Anhang IV der Verordnung 

(EU) Nr. 401/2013 aufgeführten Personen, Organisationen oder Einrichtungen weder 

unmittelbar noch mittelbar wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder 

zugute kommen. Wenn die umfassten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen 

oder Einrichtungen betroffen sind, besteht daher ein Ausfuhrverbot für alle Güter und 

Technologien. 

Definition: 

Wirtschaftliche Ressourcen sind Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie 

materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um 

Gelder handelt, die aber für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen 

verwendet werden können. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um körperliche oder nicht 

körperliche, bewegliche oder unbewegliche Waren handelt, daher ist zB auch Software oder 

elektrische Energie als wirtschaftliche Ressource anzusehen, da diese für den Erwerb von 

Finanzmitteln verwendet werden können. Die Definition "wirtschaftliche Ressourcen" umfasst 

somit nahezu alle Arten von Gütern. 

Da außerdem weder durch Ankäufe von gelisteten Personen, Einrichtungen oder 

Organisationen diesen Finanzmittel zufließen dürfen, noch durch Verkäufe an diese Personen 

diesen wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden dürfen, ergibt sich ein 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=3b&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180507&hz_id=3103100
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4a&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonAnhang=IV
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonAnhang=IV
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generelles Ein-, Aus- und Durchfuhrverbot von Waren von den oder an die entsprechend 

gelisteten Personen. 

(2) Gemäß Art. 4g der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 ist es verboten, wissentlich und 

absichtlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Maßnahmen bezweckt 

oder bewirkt wird. 

2C.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2C.2.1. Andere als die im Anhang IV und V der Verordnung aufgeführten 

natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 

Güter und Technologien, ohne Einschränkung der Kapitel der Kombinierten Nomenklatur, die 

an andere als die im Anhang IV der VO (EU) Nr. 401/2013 aufgeführte natürliche oder 

juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden oder 

zugute kommen, unterliegen keinen Einschränkungen nach der Maßnahme des Abschnitts 2. 

2C.2.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

2C.3. Ausfuhrmöglichkeit mit Ausfuhrgenehmigung 

Gemäß Art. 4b der VO (EU) Nr. 401/2013 gilt das Verbot nach Abschnitt 2C. nicht für 

bestimmte eingeschränkte Zwecke. In diesen Fällen kann die Bereitstellung wirtschaftlicher 

Ressourcen genehmigt werden. 

Bei der Ausfuhr von Gütern und Technologien an eine angeführte Person in Myanmar/Birma 

muss der Ausführer nachweisen, dass dafür eine gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-

Zoll ist dazu der Dokumentenartencode „C052“ ("Ausfuhrgenehmigung für Waren und 

Technologien, die Einschränkungen unterliegen") zu verwenden - außerdem ist die Nummer 

der Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 4.6.3. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4g
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonAnhang=IV
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4b


AH-2676 GZ BMF-010302/0139-IV/8/2008  idF GZ BMF-010302/0042-III/11/2018 vom 04. Mai 2018 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 8 

2D. Ausfuhr von Geldern im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 

401/2013 

2D.1. Ausfuhrverbot 

(1) Gemäß Art. 4a Abs. 2 VO (EU) Nr. 401/2013 dürfen den im Anhang IV der Verordnung 

(EU) Nr. 401/2013 aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder 

Organisationen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder zur Verfügung gestellt werden oder 

zugute kommen. 

Wenn die umfassten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen betroffen werden, besteht daher ein Ausfuhrverbot für alle Gelder, außerjenen 

des Abschnitts 2D.2. und 2D.3. 

Definition: 

Gelder sind gemäß Art. 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 finanzielle 

Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, die Folgendes einschließen, aber nicht darauf 

beschränkt sind: 

- Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen und andere 

Zahlungsmittel, 

- Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten, 

Zahlungsansprüche und verbriefte Forderungen, 

- öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschließlich Aktien und 

Anteilen, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, 

Pfandbriefe und Derivate, 

- Zinserträge, Dividenden und andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus 

Vermögenswerten, 

- Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien und 

andere finanzielle Ansprüche, 

- Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden, und 

- Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen 

Finanzressourcen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4a&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180507&hz_id=3103100&dz_VonAnhang=IV
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180507&hz_id=3103100&dz_VonAnhang=IV
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=1&dz_VonBuchstabe=g
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Nach der Formulierung „aber nicht darauf beschränkt sind“ gehören auch zu den 

umfassten Waren: 

- Schmuck, Uhren und andere Wertsachen. 

(2) Gemäß Art. 4 g der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 ist es verboten, wissentlich und 

absichtlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Maßnahmen bezweckt 

oder bewirkt wird. 

2D.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Gelder 

2D.2.1. Andere als die im Anhang IV der Verordnung aufgeführten 

natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen 

Gelder, die anderen als im Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 aufgeführten 

natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen zur Verfügung 

gestellt werden oder zugute kommen, unterliegen keinen Einschränkungen nach der 

Maßnahme des Abschnitts 2D. 

2D.3. Ausnahmen vom Ausfuhrverbot mit Ausfuhrgenehmigung 

Gemäß Art. 4c der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 gilt das Ausfuhrverbot nach Abschnitt 

2D.1. nicht für bestimmte eingeschränkte Zwecke. In diesen Fällen kann die Freigabe 

bestimmter eingefrorener Gelder genehmigt werden. 

2D.4. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

Abschnitt 3A-3B  

derzeit frei 

3C. Einfuhr bei Zurverfügungstellung wirtschaftlicher 

Ressourcen 

3C.1. Einfuhrverbot 

Gemäß Art. 4a Abs. 2 VO (EU) Nr. 401/2013 dürfen den im Anhang IV der Verordnung 

aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonAnhang=IV
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4c
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4a&dz_VonAbsatz=2
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weder unmittelbar noch mittelbar wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden 

oder zugute kommen. 

Wenn die umfassten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen betroffen werden, besteht daher ein Einfuhrverbot für alle Güter, außer jenen 

des Abschnitts 3C.2. 

Definition: 

Wirtschaftliche Ressourcen sind gemäß Art. 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 

401/2013 Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder 

immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, 

die aber für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet werden 

können. 

Zu beachten ist,  

- dass es dabei unerheblich ist, ob es sich um körperliche oder nicht körperliche, 

bewegliche oder unbewegliche Waren handelt, daher ist zB auch Software oder 

elektrische Energie als wirtschaftliche Ressource anzusehen, da diese für den Erwerb 

von Finanzmitteln verwendet werden können, 

- dass die Definition "wirtschaftliche Ressourcen" somit nahezu alle Arten von Gütern 

umfasst und 

- dass weder durch Ankäufe von gelisteten Personen, Einrichtungen oder 

Organisationen den Genannten Finanzmittel zufließen dürfen, noch durch Verkäufe an 

diese Personen diesen wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden 

dürfen - daraus ergibt sich ein generelles Ein-, Aus- und Durchfuhrverbot von Waren 

von den oder an die entsprechend gelisteten Personen. 

3C.2. Einfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

3C.2.1. Andere als die im Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 

aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder 

Organisationen 

Güter, die an andere als im Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 aufgeführte 

natürliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder Organisationen zur Verfügung 

gestellt werden oder zugutekommen, unterliegen keinen Einschränkungen nach der 

Maßnahme des Abschnitts 3C. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=1&dz_VonBuchstabe=e
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=1&dz_VonBuchstabe=e
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonAnhang=IV
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3C.2.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

3C.3. Ausnahmen vom Einfuhrverbot mit Einfuhrgenehmigung 

Gemäß Art. 4b der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 gilt das Einfuhrverbot nach Abschnitt 

3C.1. nicht für bestimmte eingeschränkte Zwecke. In diesen Fällen kann die Bereitstellung 

wirtschaftlicher Ressourcen genehmigt werden. Bei der Einfuhr von Gütern an eine 

angeführte natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation muss der 

Einführer nachweisen, dass dafür eine gültige Einfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu 

der Dokumentenartencode „N941“ ("Embargogenehmigung") zu verwenden - außerdem ist 

die Nummer der Einfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie 

AH-1110 Abschnitt 4.6.3. 

3D. Einfuhr von Geldern im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 

401/2013 

3D.1. Einfuhrverbot 

(1) Sämtliche Gelder werden eingefroren, die im Eigentum oder im Besitz der in den 

Anhängen IV der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 aufgeführten natürlichen oder juristischen 

Personen, Einrichtungen oder Organisationen sind oder von diesen gehalten oder kontrolliert 

werden. 

Definition: 

"Einfrieren von Geldern" die Verhinderung jeglicher Form der Bewegung, des 

Transfers, der Veränderung und der Verwendung von Geldern sowie des Zugangs zu 

ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch das Volumen, die Höhe, die Belegenheit, das 

Eigentum, der Besitz, die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder 

verändert oder sonstige Veränderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der Gelder 

einschließlich der Vermögensverwaltung ermöglichen. 

Nach dieser Formulierung ist jedenfalls auch der Reiseverkehr umfasst. 

(2) Gemäß Art. 4a Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 dürfen den in den Anhängen IV 

der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4b
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180507&hz_id=3103100&dz_VonAnhang=IV
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180507&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4a&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180507&hz_id=3103100&dz_VonAnhang=IV
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180507&hz_id=3103100&dz_VonAnhang=IV
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Einrichtungen oder Organisationen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder zur Verfügung 

gestellt werden oder zugute kommen. 

Wenn die umfassten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen betroffen werden, besteht daher ein Einfuhrverbot für alle Gelder. 

Definition: 

Gelder sind gemäß Art. 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 2017/2063 finanzielle 

Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, die Folgendes einschließen, aber nicht darauf 

beschränkt sind: 

i) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen und andere 

Zahlungsmittel, 

ii) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten, 

Zahlungsansprüche und verbriefte Forderungen, 

iii) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschließlich Aktien 

und Anteilen, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, 

Pfandbriefe und Derivate, 

iv) Zinserträge, Dividenden und andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus 

Vermögenswerten, 

v) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien und 

andere finanzielle Ansprüche, 

vi) Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden, 

vii) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen 

Finanzressourcen; 

Nach der Formulierung "aber nicht darauf beschränkt sind" gehören auch zu den 

umfassten Waren: Schmuck, Uhren und andere Wertsachen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3138800&ida=VO20172063&gueltig=20180503&hz_id=3138800&dz_VonArtikel=1&dz_VonBuchstabe=g
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3D.2. Einfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Gelder 

3D.2.1. Andere als die in den Anhängen IV der Verordnung(EU) Nr. 

401/2013 aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, 

Einrichtungen oder Organisationen 

Gelder, die an andere als in den Anhängen IV der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 

aufgeführte natürliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder Organisationen zur 

Verfügung gestellt werden oder zugutekommen, unterliegen keinen Einschränkungen nach 

der Maßnahme des Abschnitts 3D.1. 

3D.3. Ausnahmen vom Einfuhrverbot mit Einfuhrgenehmigung 

Gemäß Art. 4b der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 gilt das Einfuhrverbot nach Abschnitt 

3D.1. nicht für bestimmte eingeschränkte Zwecke. In diesen Fällen kann die Freigabe 

bestimmter eingefrorener Gelder genehmigt werden. 

3D.4. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

4. Durchfuhr von zur internen Repression verwendbaren 

Ausrüstungen 

Nach der Formulierung des Art. 2 Abs. 1 VO (EU) Nr. 401/2013 fällt auch die Durchfuhr unter 

die Bestimmungen dieses Artikels. Die Überwachung der Einhaltung der genannten 

Bestimmungen erfolgt in jenen Fällen, in denen eine österreichische Zollstelle als 

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben des Abschnitts 2. 

4A. Durchfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem 

Verwendungszweck 

Nach der Formulierung des Art. 3a Abs. 1 der VO (EU) Nr. 401/2013 fällt auch die Durchfuhr 

unter die Bestimmungen dieses Artikels. Die Überwachung der Einhaltung der genannten 

Bestimmungen erfolgt in jenen Fällen, in denen eine österreichische Zollstelle als 

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben des Abschnitts 2. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4b
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=2&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=3a&dz_VonAbsatz=1
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4B. Durchfuhr bei Ausrüstungen für das Überwachen und 

Abhören von Telefon und Internet 

Nach der Formulierung des Art. 3a Abs. 1 der VO (EU) Nr. 401/2013 fällt auch die Durchfuhr 

unter die Bestimmungen dieses Artikels. Die Überwachung der Einhaltung der genannten 

Bestimmungen erfolgt in jenen Fällen, in denen eine österreichische Zollstelle als 

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben des Abschnitts 2. 

4C. Zurverfügungstellung wirtschaftlicher Ressourcen 

Nach der Formulierung des Art. 4a Abs. 1 der VO (EU) Nr. 401/2013 fällt auch die Durchfuhr 

unter die Bestimmungen dieses Artikels. Die Überwachung der Einhaltung der genannten 

Bestimmungen erfolgt in jenen Fällen, in denen eine österreichische Zollstelle als 

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben des Abschnitts 2. 

4D. Durchfuhr von Geldern 

Nach der Formulierung des Art. 4a Abs. 1 der VO (EU) 401/2013 fällt auch die Durchfuhr 

unter die Bestimmungen dieses Artikels. Die Überwachung der Einhaltung der genannten 

Bestimmungen erfolgt in jenen Fällen, in denen eine österreichische Zollstelle als 

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben des Abschnitts 2. 

5. Waffenembargo 

Gegenüber Birma/Myanmar gilt ein Waffenembargo auf Grund völkerrechtlicher 

Verpflichtungen. 

Nähere Ausführungen zur Durchführung sind der AH-3210 zu entnehmen. 

6. Strafbestimmungen 

6.1. Geltungsumfang der Verordnung 

Diese Verordnung gilt 

a) im Gebiet der Gemeinschaft einschließlich ihres Luftraums, 

b) an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten 

unterstehen, 

c) für die sich im Gebiet oder außerhalb des Gebiets der Gemeinschaft aufhaltenden 

Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=3a&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4a&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3103100&ida=VO4012013&gueltig=20180504&hz_id=3103100&dz_VonArtikel=4a&dz_VonAbsatz=1
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d) für die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragenen juristischen 

Personen, Organisationen und Einrichtungen, 

e) für juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in Bezug auf Geschäfte, die 

ganz oder teilweise in der Gemeinschaft getätigt werden. 

6.2. Außenwirtschaftsgesetz 2011 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung sind gerichtlich strafbare Handlungen und es 

kommen die §§ 79, 83 und 84 AußWG 2011 zur Anwendung. 

Siehe dazu die Arbeitsrichtlinie AH-1130, im Besonderen AH-1130 Abschnitt 3. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=79
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=83
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=84
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